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Ein „grüner“ Bericht aus unserer Gemeinde
Unsere Gemeinde Priestewitz ist durch Landwirtschaft geprägt. Je nach Bestellung der Felder und Jahreszeit
leuchten die Flächen zwischen unseren Ortsteilen gelb, manchmal auch lila oder grün. Die Straßen sind durch
Bäume gesäumt. Dort, wo in den letzten Jahren einige alte Bäume verschwunden sind wird versucht, Ersatz
zu pflanzen: durch unseren Gemeindebauhof, private oder kirchliche Initiativen, Bürger unserer Gemeinde
sowie in den letzten Jahren auch durch den Landkreis entlang der Kreisstraßen. Dafür an alle Engagierten
vielen Dank, denn diese Pflanzaktionen tragen neben dem schönen Landschaftsbild auch einen Teil zum
grünen Fußabdruck der Gemeinde Priestewitz bei. 

Ebenfalls Auswirkungen auf die „grüne Bilanz“ haben die vielen Solarflächen, welche unsere Bürger auf ihren Dächern
installiert haben. Auch die Gemeinde Priestewitz hat mehrere Flächen für Freiflächenphotovoltaikanlagen ausgewiesen,
so in Lenz ca. 2,6 ha, in Priestewitz ca. 2,2 ha und in Medessen ca. 12,9 ha. Dabei hat der Gemeinderat immer Acht
gegeben, dass bei der Festlegung der Flächen ein ausreichender Abstand zur Wohnbebauung gegeben ist. 

Aufbau Freiflächenphotovoltaikanlage in Medessen, Februar 2022

Liebe Leser unseres Amtsblattes März 2022,
Krieg in Europa! Diese Nachricht erreichte uns, als unser Amtsblatt fertig für den Druck war. Diese Nachricht,
welche uns alle erschüttert, lässt vieles, was Sie in unserem Amtsblatt März lesen, absolut banal erscheinen. Was
jetzt die nächsten Wochen und Monate auf uns alle zukommt lässt sich im Moment kaum erahnen. Eines ist jedoch
sicher: egal, mit welchen Konsequenzen wir hier in Deutschland zu rechnen haben, sie sind nichts gegen das Leid,
was so viele Menschen im Osten Europas erleiden müssen. Deshalb meine Bitte: helfen Sie, wo und wie Sie können!
Nicht nur materielle oder finanzielle Hilfe wird benötigt werden, auch ein freundliches Wort oder eine Geste des
Willkommens hilft. Unterstützen Sie die Menschen, welche Ihre Heimat verlassen mussten, bei der Bewältigung des
Alltags hier bei uns. Zeigen Sie, dass wir Priestewitzer gastfreundlich sind. 
Vielen Dank! Ihre Manuela Gajewi 
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GEMEINDE 
PRIESTEWITZ
IM HERZEN DES LANDKREISES MEISSEN

Im Jahr 2020 speisten in unserer Gemeinde 113 Anlagen ins-
gesamt 8,129 Mio. kWh aus Solarstrom in das Energienetz
ein. Wenn die Anlage in Medessen in Betrieb genommen
wird, werden es voraussichtlich noch ca. 2,980 Mio. kWh
mehr sein. 
Auch wir Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung versuchen,
einen Beitrag zu leisten: seit Mai letzten Jahres testen wir, wie
man sich leise und abgasfrei durch unser Gemeindegebiet
bewegen kann. Den alten, blauen Diesel-Golf haben wir dank
der Unterstützung der SachsenEnergie AG gegen einen
weißen E-Golf getauscht – wenn auch nur leihweise für 2
Jahre. Manch ein Skeptiker hat die Scheu vor dem fast
geräuschlosen Fahren verloren und ist von dem entspannten
Fahrgefühl begeistert. Des Weiteren wird unser kommunaler
Haushalt durch diese günstigere Art des Tankens etwas ent-
lastet, denn die gestiegenen Benzin- und Dieselpreise machen
auch den Kommunen sehr zu schaffen. 

Passend dazu haben wir auf unserem P+R-Parkplatz am
02.02.2022 die erste öffentliche Ladesäule für Elektroautos
im Gemeindegebiet in Betrieb genommen. Auch wenn in
unserer Gemeinde noch nicht viele E-Autos unterwegs
sind (Stand 28.02.2022 sind 13 E-Fahrzeuge zugelassen,
davon 9 ausschließlich elektrisch betrieben), so wird viel-
leicht der eine oder andere Bürger oder Gewerbetreibende
dazu animiert, über alternative Antriebstechnologien nachzu-
denken. 

Bei all der aktuellen Diskussion um erneuerbare Energien
und den Beitrag, welcher von den Kommunen eingefordert
wird, denke ich doch, dass wir als Gemeinde Priestewitz
schon recht gut aufgestellt sind. Auch Dank Ihrer Unter-
stützung!

Ihre Manuela Gajewi
Bürgermeisterin 

Breitbandausbau in Priestewitz und 
seinen Ortsteilen nimmt weiter Fahrt auf
Die Erfolge des Breitbandausbaus werden immer weiter sicht-
bar – bereits 175 der geplanten 282 km Leerrohrtrassen für
Glasfaserkabel sind verlegt und 51 von 76 geplanten Kilo-
meter Tiefbau realisiert. 65 % der Hausanschlüsse wurden
bisher errichtet. Die SachsenEnergie und ihre Vertragsfirmen
freuen sich über das gute Vorankommen in der Erschließung
des Glasfasernetzes einschließlich der Errichtung von Hausan-
schlüssen. In den Ortsteilen Baselitz, Blattersleben und Zotte-
witz dauern die Tiefbaumaßnahmen derzeit an. In den Berei-
chen Priestewitz Süd, Stauda, Gävernitz, Piskowitz und Wan-
tewitz haben die Tiefbauarbeiten Ende Februar begonnen.
Unter Hochdruck werden die Mikrorohrverbände für das
Glasfasernetz im Straßenbereich verlegt und Asphaltarbeiten
durchgeführt. Das Einblasen der Glasfaserkabel erfolgt aktu-
ell in Kottewitz und Priestewitz Nord. Parallel findet die Ge-
nehmigungsplanung für die verbleibenden Ortsteile Baßlitz,
Böhla und Böhla Bahnhof statt.
Voraussetzung für die kostenfreien Hausanschlüsse ist der
Abschluss des Vertrages zur Errichtung eines Glasfaser-
anschlusses zwischen Grundstückseigentümern und der
SachsenEnergie AG (Grundstückseigentümererklärung). Wird
diese Gelegenheit jetzt versäumt und in den nächsten Jahren
dann doch ein Anschluss gewünscht, muss mit Kosten von
1600-2000 € gerechnet werden. Von allen Eigentümern in
Priestewitz und seinen Ortsteilen, die den Vertrag bereits in
den vergangenen Monaten per Post erhielten, haben ihn
schon etwa 93 Prozent unterschrieben und sich damit einen
kostenfreien Glasfaseranschluss gesichert.

Information und Beratung auch persönlich
Sie sind Grundstückseigentümer in den Priestewitzer Ortsteilen
und haben keinen Vertrag zur Errichtung eines Glasfaser-
anschlusses erhalten? Dann wenden Sie sich bitte direkt an
SachsenEnergie unter der Telefonnummer 0800-5075100
oder via E-Mail an SachsenNet@SachsenEnergie.de. 
Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, sich persönlich beraten
zu lassen, um etwa Fragen beispielsweise rund um den Glas-
faser-Anschlussvertrag oder zu künftigen Tarifen zu beantwor-
ten. Vereinbaren Sie gern Wunschtermine unter: 
Tel.: 0351-4684584 oder E-Mail: termin@sachsenenergie.de
Regelmäßig findet an jedem 2. Dienstag im Monat von
16:30 Uhr bis 17:30 Uhr eine Bürgersprechstunde in der
Gemeindeverwaltung Priestewitz zu allen Themen rund um
den Breitbandausbau statt. 
Mehr Informationen zum Projekt finden Sie im Internet unter: 
www.SachsenEnergie.de/internet-priestewitz

Jan Richter, SachsenEnergie

Der geförderte Breitbandausbau in Priestewitz und Ortsteilen wird unterstützt durch:
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Beschluss-Nr. 01/22
Bestätigung der Tagesordnung
Abstimmung: Ja: 14 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 02/22
Bestätigung der Niederschrift vom 22.12.2021
Abstimmung: Ja: 10 Nein: 0 Enthaltungen: 4

Beschluss-Nr. 03/22
Zustimmung zum Abschluss des Vertrages zur finanziellen
Beteiligung von Kommunen an der Freiflächenanlage gemäß
§ 6 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2021 zwischen der MEE-Projektgesell-
schafts 1 GmbH & Co. KG und der Gemeinde Priestewitz
Abstimmung: Ja: 14 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 04/22
1. Der Gemeinderat Priestewitz beschließt für den Bereich

des Flurstückes 307/2 der Gemarkung Strießen den vorha-
benbezogenen Bebauungsplan ,,Photovoltaikanlage Strie-
ßen‘‘ gemäß § 12 BauGB aufzustellen.

2. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu ma-
chen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB).

Abstimmung: Ja: 0 Nein: 11 Enthaltungen: 3

Beschluss-Nr. 05/22
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Antrag auf
Baugenehmigung für das Vorhaben: 
– Neubau Einfamilienwohnhaus – Flurstück-Nr. 35/3 der Ge-
markung Nauleis
Abstimmung: Ja: 14 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 06/22
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Antrag auf
Befreiung vom 12.11./27.11.2021 gemäß § 31 Abs. 2 BauGB
von den textlichen Festsetzungen des B-Plans „Rennbahn” OT
Lenz 1. Änderung für das Flst. 263/1 der Gemarkung Dallwitz 
Abstimmung: Ja: 14 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 07/22
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Antrag auf
Baugenehmigung für das Vorhaben:    
– Neubau Einfamilienhaus mit Wärmepumpe und Stellplatz –
Flurstück-Nr. 263/1 der Gemarkung Dallwitz.
Abstimmung: Ja: 14 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 08/22
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Antrag auf
Vorbescheid für das Vorhaben:
– Neubau Einfamilienwohnhaus mit Garage – Flurstück-Nr.
101/2 der Gemarkung Böhla
Abstimmung: Ja: 14 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 09/22
Beschluss zur Fortschreibung des Maßnahmeplanes der
Gemeinde für das Vorhaben – Schaffung eines barrierefreien
Eingangs des Vereinsgebäudes Jugendclub/Sportverein in
Böhla Bhf. – sowie Aufnahme der notwendigen finanziellen
Mittel in den Ergebnishaushalt 
Abstimmung: Ja: 14 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 10/22
Beschluss zur Einreichung eines Fördermittelantrages nach
der Richtlinie LEADER für die Erweiterung des Spielplatzes in
Priestewitz, entsprechender Fortschreibung des Maßnahme-
planes der Gemeinde sowie Aufnahme der notwendigen
finanziellen Mittel in den Finanzhaushalt 
Abstimmung: Ja: 14 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 11/22
Beschluss zur Einreichung eines Fördermittelantrages nach
der Richtlinie LEADER für die Errichtung einer Spielanlage auf
dem Spielplatz Strießen, Fortschreibung des Maßnahme-
planes der Gemeinde sowie Aufnahme der notwendigen
finanziellen Mittel in den Finanzhaushalt
Abstimmung: Ja: 14 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 12/22
Beauftragung der Bürgermeisterin, für das Vorhaben –
Erneuerung der Anlagen um den Teich Baßlitz – die Leistung
entsprechend der Wertung und Vergabeempfehlung durch
die Vergabestelle zu vergeben (Vergabebeschluss)
Abstimmung: Ja: 14 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 13/22
Beschluss zur Einreichung eines Fördermittelantrages nach
der Richtlinie Sirenenförderung für die Errichtung von 4
Feuerwehrsirenen, entsprechender Fortschreibung des Maß-
nahmeplanes der Gemeinde sowie Aufnahme der notwendi-
gen finanziellen Mittel in den Finanzhaushalt 
Abstimmung: Ja: 14 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschlüsse des Gemeinderates 
vom 26.01.2022

Termin Gemeinderatssitzung
Um die auf Grund der Corona-Pandemie vorgegebenen
Abstandsregelungen einhalten zu können, findet die
nächste Gemeinderatssitzung voraussichtlich am
Mittwoch, dem 30.03.2022 um 19.00 Uhr in der
Sporthalle Priestewitz tatt.
Den tatsächlichen Termin und die Tagesordnung entneh-
men Sie bitte der Bekanntmachung in den Schaukästen.
Bitte beachten Sie, dass auf Grund der aktuellen
pandemischen Lage der Zutritt nur mit 3G und
FFP2-Maske gestattet ist. 

M. Gajewi, Bürgermeisterin

Öffnungszeiten Gemeinde
Gemeindeverwaltung Priestewitz
Staudaer Straße 1, Telefon 03522/5114-0 
Montag 9.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr u. 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr u. 13.00 - 16.00 Uhr
Freitag 9.00 - 12.00 Uhr
Meldeamt
Montag 9.00 - 12.00 Uhr                  
Dienstag  9.00 - 12.00 Uhr u. 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 13.00 - 16.00 Uhr 
Freitag geschlossen
Bitte beachten Sie, dass die Gemeindeverwaltung
auch weiterhin nur mit einer FFP2-Maske und 3G-
Nachweis betreten werden darf.
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Gemeinde Priestewitz vermietet

Kmehlen, Laubacher Straße 41, 2. OG rechts
2-Raumwohnung, 46,5 m², Heizung, Bad mit Wanne, Balkon

Kmehlen, Laubacher Straße 41, 2. OG links
3-Raumwohnung, 58,15 m², Heizung, Bad mit Wanne, Balkon

Bei Anfragen wenden Sie sich bitte an die
Gemeindeverwaltung Priestewitz, Staudaer Str. 1, Zim.
203, Frau Maron (Telefon/Fax 03522/5114-20/5114-14,
E-Mail: gemeinde@priestewitz.de).

Regionale Fachkräfteallianz 
im Landkreis Meißen

Projektaufruf zur Fachkräftesicherung im Landkreis Meißen
Entsprechend der Fachkräfterichtlinie des Freistaates Sachsen
und des regionalen Handlungskonzeptes der regionalen
Fachkräfteallianz im Landkreis Meißen können für Maßnah-
men zur Fachkräftesicherung ab sofort wieder Anträge ge-
stellt werden.
Förderfähig sind folgende Vorhaben:
• Maßnahmen zur Fachkräftesicherung unter den Bedingun-
gen des digitalen Wandels sowohl auf der betrieblichen als
auch der überbetrieblichen Ebene

• Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Arbeit mit
dem Ziel der Fachkräftesicherung, u. a. sozialpartnerschaft-
liche Projekte

• Fachkräftekampagnen, -veranstaltungen und weitere Maß-
nahmen der Öffentlichkeitsarbeit zur Unterstützung der
Fachkräftesicherung in den Landkreisen und kreisfreien
Städten

• Maßnahmen zur Information und Sensibilisierung von
Unternehmen mit Blick auf Fachkräftegewinnung und
-bindung

• Etablierung von Unternehmens- und Branchenverbünden
zur Fachkräftesicherung sowie Fachkräftepools sowie
Verbünden für strategische Personalentwicklung, eLearning
und lernende Organisationen auf der überbetrieblichen
Ebene

• Maßnahmen zur Kooperation von Hochschule und Wirt-
schaft zur Fachkräftesicherung einschließlich strukturför-
dernde Maßnahmen zur Aktivierung des Fachkräftepoten-
zials von Studienaussteigern sowie Maßnahmen zur Ver-
besserung des Übergangs von Hochschulabsolventen in
den regionalen Arbeitsmarkt

• Maßnahmen zum Aufbau von Netzwerken und Strukturen
mit dem Ziel der Anwerbung und/oder Begleitung ausländi-
scher Fachkräfte und/oder Auszubildender in den Arbeits-
und Ausbildungsmarkt und zur Etablierung einer Willkom-
menskultur

• Maßnahmen zur Optimierung des Systems und weiteren
Maßnahmen zur Arbeits- und Ausbildungsmarktintegration
insbesondere von Benachteiligten und von Menschen mit
Migrationshintergrund

• Etablierung von geeigneten Strukturen sowie weitere Maß-
nahmen zur Fachkräftesicherung durch Ausbau lebenspha-
senorientierter Personalarbeit

• Studien und Handlungskonzeptionen in Bezug auf zukünf-
tigen Handlungsbedarf in speziellen Bereichen der Fach-
kräftesicherung

Es ist eine Förderung von bis zu 90 % der Gesamtkosten
(Sach- und Personalkosten) möglich.
In einer Sitzung der regionalen Fachkräfteallianz werden die
eingereichten Projektanträge bewertet und im Rahmen des
ihr zur Verfügung stehenden regionalen Budgets priorisiert.
Bei der Entscheidung zur Priorisierung ist es besonders wich-
tig, dass das Projekt:
• passfähig zum Handlungskonzept ist,
• sich sinnvoll in den Rahmen der Region einbettet und
bereits bestehende Aktivitäten oder Vorläuferprojekte
ergänzt und

• einen nachhaltigen Beitrag zur Fachkräftesicherung in der
Region leistet.

Befürwortete Anträge werden an die Sächsische Aufbaubank
als Bewilligungsstelle weitergereicht.
Abgabeschluss: 15.03.2022
Die Einreichung, der den Vorgaben der Sächsischen
Aufbaubank entsprechenden vollständigen Unterlagen, wird
erbeten an das:
Landratsamt Meißen
Jobcenter/regionale Fachkräfteallianz
Postfach 100152
01651 Meißen
oder als E-Mail an: JC.Fachkraefteallianz@kreis-meissen.de
Kontakt: Geschäftsführendes Mitglied der Fachkräfteallianz
Frau Susann Lenz 
Telefon 03521 725-4602

Zusätzliche Informationen und Downloads der für die
Einreichung erforderlichen Unterlagen können auf der
Internetseite der Sächsischen Aufbaubank www.sab.sach-
sen.de (Eingabe des Suchbegriffes „Fachkräfterichtlinie Teil B
Ziffer I“) abgerufen werden.
Das regionale Handlungskonzept kann unter:
https://www.kreis-meissen.de/download/Service/Handlungskonzept_2020_neu.pdf
bzw. auf der Internetseite der Fachkräfteallianz unter 
www.kreis-meissen.de/12585.html eingesehen werden.
Die Förderung der ausgewählten Projekte erfolgt nach Teil B
Ziffer I der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zur Förderung von Projekten
der Fachkräftesicherung (Fachkräfterichtlinie) vom 30. April
2019, in der Fassung vom 01.01.2020 (SächsABl. SDr. 2020
S. S 11), vorbehaltlich der Verfügbarkeit von Haushaltsmit-
teln. Die Fachkräfterichtlinie ist eingebettet in die Strategie
des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und
Verkehr „Gute Arbeit für Sachsen“.
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Ehrenpreis 2022 des Landkreises Meißen
Jetzt Vorschläge einreichen
Im Dezember 2008 hat der Kreistag Meißen die Stiftung eines
Ehrenpreises für ein verdienstvolles bürgerschaftliches En-
gagement im Landkreis Meißen beschlossen. Der Preis – ein
Becher aus Meissner Porzellan – wird seither in jedem Jahr an
sechs verdienstvolle Bürgerinnen und Bürger überreicht.
Der Landkreis Meißen schreibt diesen Preis hiermit öffentlich
aus. Voraussetzungen für die Ehrung sind vorbildliche Leis-
tungen auf kommunalpolitischem, kulturellem, sportlichem,
sozialem oder ökologischem Gebiet sowie der Kinder- und
Jugendarbeit.
Vorschläge können Vereine, Verbände, Unternehmen, Ein-
richtungen sowie Einzelpersonen mit Angabe eines Kontaktes
für Rückfragen bis zum 15. April 2022 an das Landratsamt
Meißen, Büro Landrat, Brauhausstraße 21, 01662 Meißen
senden. Die vorgeschlagene Person sollte ihren Wohnsitz im
Landkreis Meißen haben. Jeder Vorschlag bedarf einer aus-
sagekräftigen Begründung und muss durch mindestens zehn
verschiedene Unterschriften begleitet werden.
Die Verleihung des Ehrenpreises findet üblicherweise im
Rahmen des Sommerfestes des Landkreises Meißen statt.

Büro Landrat, Pressestelle
Landratsamt Meißen

Fördergelder und Vernetzungsmöglich-
keiten für Vereine und Initiativen

Wer schon mal kleinere Projekte oder Veranstaltungen organi-
siert hat weiß, dass es meist nicht viel Geld braucht, um diese
durchzuführen – aber manchmal scheitert es eben bereits an
200 Euro, die man als Verein oder Initiative nicht hat. 
Damit dies nicht passiert, gibt es die „Mikrofonds“. Hier kön-
nen unkompliziert Fördergelder bis zu einer Höhe von maximal
500 Euro beantragt werden. Diese Möglichkeit bietet im
Fördergebiet Riesa und Umgebung die Partnerschaft für
Demokratie (PfD). Diese setzt sich aus einer Vertretung der
Stadt Riesa und dem Sprungbrett Riesa e.V. zusammen und
umfasst: Die Städte Großenhain, Gröditz, Lommatzsch, Riesa,
Strehla sowie die Gemeinden Ebersbach, Glaubitz, Hirschstein,
Lampertswalde, Nünchritz, Priestewitz, Röderaue, Schönfeld,
Stauchitz, Thiendorf, Wülknitz, Zeithain. 
Sie planen kleinere Maßnahmen, welche Gemeinschaft stär-
ken, zu Engagement anregen und dem Gemeinwohl dienen?
Dann nehmen Sie mit den Ansprechpartnerinnen und
Ansprechpartnern Ihrer jeweiligen PfD Kontakt auf. Diese
besprechen mit Ihnen Ihre Idee und geben genauere
Informationen zum Verfahren. 
Auch bei konkreten Fragen der Umsetzung Ihres Projekts,
bspw. Wo bekomme ich Biertischgarnituren her? Wer kann
mich bei der Veranstaltungstechnik unterstützen? Kann
jemand Kinderschminken? etc. pp. können die Partnerschaf-
ten im Rahmen ihres Netzwerks Unterstützungsmöglichkeiten
benennen. 
Mehr Informationen und Kontaktadressen finden Sie unter
www.netzwerkstelle-riesa.de 
Die Fördermittel kommen aus dem Programm „Demokratie
leben!" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend (BMFSFJ) und werden mitfinanziert mit
Steuermitteln auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag
beschlossenen Haushalts. 

Martin Tritschler, Sprungbrett e.V.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH 
ALLEN JUBILAREN!

Allen Jubilaren und Jubelpaaren des
Monats März wünsche ich hiermit,
auch im Namen der Gemeindeverwal-
tung und des Gemeinderates, alles
Gute, Gesundheit und Wohlergehen.

Wir gratulieren recht herzlich:

zum 80. Geburtstag
am 03.03.2022 Rita Beutke in Priestewitz

zur Goldenen Hochzeit
am 25.03.2022 Sieglinde und Christian Leutritz 

in Lenz

Ihre Bürgermeisterin Manuela Gajewi 

Gemeinschaftspraxis 
Dr. med. Stephan Kümmel, FA f. Allgemeinmedizin

Melanie Mattheus, FÄ f. Innere Medizin
Meißner Straße 13, 01561 Priestewitz

Tel. 03522/502913

Sprechzeiten
Montag 7:30-11:30 Uhr
Dienstag 7:30-  8:30 Uhr & 13:30-17:00 Uhr
Mittwoch 7:30-11:30 Uhr
Donnerstag 7:30-  8:30 Uhr & 16:00-18:00 Uhr
Freitag 7:30-11:30 Uhr

Hinweis: Eine telefonische Terminvereinbarung ist sinnvoll
um die Wartezeit zu verkürzen.

Werte Patienten!

Unsere Praxis bleibt vom 21.03. bis
25.03.2022 geschlossen. Die Vertretung
entnehmen Sie bitte dem Anrufbeantworter
und dem Aushang oder nutzen den Notdienst
am Wochenende.

Mit freundlichen Grüßen
das Team der Zahnarztpraxis Kümmel



Das Kinderhaus „Kunterbunt” 
und die Ortsfeuerwehr Priestewitz

möchten es zum Jahresanfang wagen und laden auch
in diesem Jahr (wenn es die Situation erlaubt) alle
Bürgerinnen und Bürger, und ganz besonders unsere
Jüngsten, am Sonnabend, dem 26.03.2022, um
19:00 Uhr zu unserem 16. Lampion- und Fackel-
umzug durch unseren Ort, einem gemütlichen Abend
am Lagerfeuer mit Knüppelkuchenbacken und Ge-
sang, zum Reden und den Winter zu vertreiben, ein.

• Abmarsch 19:00 Uhr, Brunnenstraße 3 (Feuerwehrgerätehaus)

• Lagerfeuer Ende Wiesenweg (Gelände Kläranlage)

Zumpe Reiche
Leiterin Kinderhaus Wehrleiter
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Der Zweckverband 
für Tierkörperbeseitigung stellt zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt ein 
(alle m/w/d):

- Hilfskraft zur Reinigung von Abfallkübeln für ca. 2 h
täglich (Montag bis Freitag, immer abends)

- Anlagenfahrer in Vollzeit

- Kraftfahrer in Vollzeit

Die Vergütung erfolgt nach Haustarif. 

Informationen hierzu erhalten Sie unter info@tba-
sachsen.de oder telefonisch bei Frau Schäfer
035249/735-0. 

Bewerbungen senden Sie bitte per E-Mail an die o. g.
Adresse oder an 

Zweckverband 
für Tierkörperbeseitigung Sachsen 

Staudaer Weg 1
01561 Priestewitz

Jagdgenossenschaft
Lenz/Dallwitz

Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Lenz/Dallwitz
lädt alle Mitglieder herzlich
zur Versammlung am Mitt-
woch, dem 23.03.2022 um
19.00 Uhr, nach Dallwitz,
Ringstraße 17 ein.

Tagesordnung:

1. Begrüßung

2. Bericht des Jagdvorstandes

3. Kassenbericht

4. Entlastung des Vorstandes

5. Wahl des Vorstandes

6. Bericht Jagdpächter/Jagdverpachtung

7. Sonstiges

Bitte um Rückmeldung bis 11.03.2022 unter Tel.
035249/78333.

M. Matschke 
Jagdvorstand
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Müllentsorgung März 2022

Entnommen dem Abfallkalender
des Zweckverbandes Abfallwirt-
schaft Oberes Elbtal – Angaben
ohne Gewähr

Restabfall – Schwarze Tonne: 07./21.03.2022

Bioabfall – Braune Tonne: 03./10./17./24./
31.03.2022

Papier – Blaue Tonne: 24.03.2022

Gelbe Tonne: 03./17./31.03.2022

Vierradbehälter 660 und 1.100 Liter
Restabfall: Freitag
Papier: Mittwoch
Gelbe Tonne: Donnerstag

Geschäftsstelle des ZAOE
Tel. 0351 4040450, info@zaoe.de, www.zaoe.de

Gottesdienste im März 2022

6.3. 10:30 Uhr Gottesdienst zum Weltgebetstag 
in Wantewitz

9:00 Uhr Gottesdienst in Strießen

10:30 Uhr Gottesdienst in Merschwitz

13.3. 9:00 Uhr Gottesdienst in Lenz

20.3. 9:00 Uhr Gottesdienst in Wantewitz

9:00 Uhr Gottesdienst in Merschwitz

27.3. 10:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
im Anschluss in Lenz 

3.4. 9:00 Uhr Gottesdienst in Wantewitz

Die Veröffentlichung der Termine erfolgt unter
Vorbehalt, genauere Hinweise entnehmen Sie bitte
unter www.kirche-grossenhainerland.de.

Eine Blutspende kann Leben retten – 
Was gilt es als Spender vor und nach der Blutspende besonders zu beachten?

Die 500 Milliliter Blut einer Blutspende können für Patienten in vielen Fällen lebensrettend sein. Die
Sicherheit von Blutspenderinnen und -spendern selbst hat folglich oberste Priorität, denn nur durch ihren
Einsatz kann die Patientenversorgung langfristig gesichert werden. Zum Spenderschutz kann unter anderem
das Einhalten bestimmter Verhaltenstipps insbesondere direkt vor und nach einer Blutspende durch die
Spender selbst beitragen. Der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost gibt seinen Spendern beispielsweise fol-
gende Empfehlungen: 

Vor der Spende:
• Ausschließlich völlig gesund und frei von jeglichen Erkältungssymptomen zur Spende kommen.
• Sollte einige Zeit vor der gewünschten Spende eine Krankheit vorgelegen haben, müssen ggfs. Wartefristen bis zur
nächsten Blutspende eingehalten werden. Zwischen zwei Spenden müssen generell mindestens 56 Tage liegen.

• Ausreichend essen und trinken, um den Kreislauf stabil zu halten und den Flüssigkeitsverlust durch die Spende aus-
gleichen zu können.

Nach der Spende:
• Auch nach einer Blutspende sollte viel getrunken werden (z. B. Wasser, Saftschorlen, Kräutertees).
• Auf Sport direkt nach der Blutspende verzichten. Am Tag nach der Spende kann wieder Sport getrieben werden. Auch
ein Saunabesuch sollte erst auf den Tag nach der Spende gelegt werden. 

• Eine ausreichend lange Ruhezeit einhalten und nach Möglichkeit erst circa 30 Minuten nach der Blutspende wieder aktiv
am Straßenverkehr teilnehmen.

Generell gilt, dass der auf dem Blutspendetermin anwesende Arzt oder die Ärztin jeweils am Tag der Spende darüber ent-
scheidet, ob eine „Spendetauglichkeit“ des potentiellen Blutspenders vorliegt. Der Vorab-Spendecheck kann unverbindlich
Anhaltspunkte dafür geben, ob die Voraussetzungen für eine Blutspende vorliegen: 
https://www.drk-blutspende.de/spende-check/nordost

Alle Blutspendetermine sind zu finden unter https://www.blutspende-nordost.de/blutspendetermine

Eine Terminreservierung vorab ist erforderlich. Bitte beachten Sie ggf. aktuelle Ankündigungen auf unserer Website
www.blutspende-nordost.de  

Weitere Informationen werden darüber hinaus unter der kostenlosen Hotline 0800 1194911 erteilt. Auch nach einer
Impfung mit den in Deutschland zugelassenen Impfstoffen gegen das Corona-Virus ist eine Blutspende am Tag nach der
Impfung möglich, sofern sich der Geimpfte gesund fühlt.
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Ist Ihre Hausnummer gut erkennbar?
Im Notfall kann das entscheidend sein 

für rasche Hilfe durch Arzt oder Rettungsdienst.

Für die vielen Beweise aufrichtiger Anteilnahme durch stillen
Händedruck, lieb geschriebene Worte sowie Geldzuwen-
dungen in der Zeit des Abschieds von meinem lieben Mann,
Vater und Opa

Dietmar Haberbeck
möchten wir uns bei allen Verwandten, Bekannten, Arbeits-
kollegen und Freunden recht herzlich bedanken.

Ein besonderer Dank gilt der Trauerrednerin Birgit Richter für
ihre tröstenden Worte, Praxis Dr. Kümmel und seinem Team,
Bienenhof Leupold, Frank Naumann und dem Kinderhaus
Regenbogen in Baselitz!

In liebevoller Erinnerung
Deine Frau Carmen
Deine Kinder Jeannette, Jerome und Robert mit Familien 
im Namen aller Angehörigen


